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KundmachungKundmachung
vom 27. April 2010

des Beschlusses Nr. 160/2009 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 160/2009 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 4. Dezember 2009
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 15. April 2010

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41 1 , in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
160/2009 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Klaus Tschütscher
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 160/2009Nr. 160/2009

vom 4. Dezember 2009

zur Änderung von Protokoll 31 (Zusammenarbeitzur Änderung von Protokoll 31 (Zusammenarbeit
in bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-in bestimmten Bereichen ausserhalb der vier Frei-

heiten) zum EWR-Abkommenheiten) zum EWR-Abkommen

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, insbesondere
auf die Art. 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Protokoll 31 zum Abkommen wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 92/2009 vom 3. Juli 2009 2 geändert.
2. Es empfiehlt sich, die Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18.

Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 3 , geändert durch die Verordnungen
(EG) Nr. 1643/95 4 , (EG) Nr. 1654/2003 5 und (EG) Nr. 1112/2005 des
Rates 6 , in die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens
einzubeziehen.

3. Protokoll 31 zum Abkommen sollte daher geändert werden, um diese
erweiterte Zusammenarbeit ab 1. Januar 2010 zu ermöglichen -

beschliesst:

Art. 1

In Art. 5 des Protokolls 31 zum Abkommen wird folgender Absatz ein-
gefügt:
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" 11)
a) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt an der Europäischen

Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (nach-
stehend "Agentur" genannt), die mit folgendem Rechtsakt der Gemein-
schaft errichtet wurde:
- 3199431994 RR 2062:2062: Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli

1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1),
geändert durch:

- 3199531995 RR 1643:1643: Verordnung (EG) Nr. 1643/95 des Rates vom 29. Juni
1995 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, S. 1)

- 3200332003 RR 1654:1654: Verordnung (EG) Nr. 1654/2003 des Rates vom 18. Juni
2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 38)

- 3200532005 RR 1112:1112: Verordnung (EG) Nr. 1112/2005 des Rates vom 24. Juni
2005 (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 5)

b) Die EFTA-Staaten leisten nach Art. 82 Abs. 1 Bst. a des Abkommens
und nach Protokoll 32 zum Abkommen einen finanziellen Beitrag zu
den unter Bst. a genannten Tätigkeiten.

c) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt am Verwaltungsrat
und verfügen dort mit Ausnahme des Stimmrechts über dieselben
Rechte und Pflichten wie die EU-Mitgliedstaaten.

d) Die EFTA-Staaten teilen der Agentur innerhalb von sechs Monaten
nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 160/2009 vom 4. Dezember 2009 die wichtigsten Bestandteile ihres
innerstaatlichen Informationsnetzes für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz nach Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 in
der geänderten Fassung mit.

e) Die EFTA-Staaten benennen innerhalb des unter Bst. d festgelegten Zeit-
raums die Stellen, die für die Koordinierung und/oder Weitergabe der
auf innerstaatlicher Ebene der Agentur zu übermittelnden Informa-
tionen zuständig sind.

f) Die EFTA-Staaten teilen der Agentur auch den Namen der in ihrem
Hoheitsgebiet eingerichteten Stellen mit, die in der Lage sind, mit ihr
hinsichtlich bestimmter Themen von besonderem Interesse zusammen-
zuarbeiten und mithin als themenspezifische Ansprechstelle des Netzes
zu fungieren.

g) Innerhalb von drei Monaten nach Eingang der unter den Buchstaben d, e
und f genannten Angaben überprüft der Verwaltungsrat die wichtigsten
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Bestandteile des Netzes, um der Beteiligung der EFTA-Staaten Rech-
nung zu tragen.

h) Die Agentur besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie besitzt in jedem Staat,
der Vertragspartei des Abkommens ist, die weitestgehende Rechts- und
Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvor-
schriften zuerkannt ist.

i) Die EFTA-Staaten wenden auf die Agentur und ihr Personal das Pro-
tokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein-
schaften an.

j) Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a der Beschäftigungsbedingungen
für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, fest-
gelegt durch die Verordnung des Rates (EWG, Euratom, EGKS) Nr.
259/68 7 können Angehörige eines EFTA-Staates, die die bürgerlichen
Ehrenrechte besitzen, vom Direktor der Agentur durch Vertrag einge-
stellt werden.

k) Nach Art. 79 Abs. 3 des Abkommens gilt Teil VII (Institutionelle
Bestimmungen) des Abkommens für diesen Absatz.

l) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion 8 gilt für die Zwecke der Anwendung der Verordnung (EG) Nr.
2062/94 für Dokumente der Agentur, die auch EFTA-Staaten betreffen.
"

Art. 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung an den
Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Art. 103 Abs. 1 des Abkommens in
Kraft 9.

Er gilt ab 1. Januar 2010.

Art. 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2009.
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(Es folgen die Unterschriften)

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.036.34

Fassung: 15.04.2010 5



1 LR 170.50

2 ABl. L 277 vom 22.10.2009, S. 47.

3 ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1.

4 ABl. L 156 vom 7.7.1995, S. 1.

5 ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 38.

6 ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 5.

7 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1.

8 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.

9 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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